
Wann wird Rechtsschutz gewährt? 
Maßgeblicher Gesichtspunkt für die Gewährung des berufsbezogenen 
Verfahrensrechtsschutzes ist eine hinreichende Erfolgsaussicht des Rechtsschutzfalles. Nach 
einer juristischen Einschätzung muss also tendenziell davon ausgegangen werden können, 
dass der Rechtsschutzfall erfolgreich geführt, also die Klage gewonnen werden kann.  

Der dbb behält sich daher vor, Rechtsschutzfälle abzulehnen, die den 
gewerkschaftspolitischen Bestrebungen zuwider laufen.  

Kein gewerkschaftlicher Rechtsschutz bei anderweitiger Rechtsschutzmöglichkeit 

Der gewerkschaftliche Rechtsschutz ist subsidiär. Das bedeutet, dass der dbb keinen 
Rechtsschutz gewähren kann, wenn Sie Ihr Rechtsschutzrisiko bereits anderweitig privat 
abgesichert haben oder wenn Ihr Dienstherr oder Arbeitgeber ausnahmsweise im Rahmen der 
dienstrechtlichen Fürsorgepflicht Rechtsschutz gewährt.  


